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EXTRA: ERBEN UND VERERBEN

Wissenswertes rund um das Thema ERBSCHAFTSTEUER

Wer erbt, muss darüber das Fi-
nanzamt informieren. Denn der
Fiskus kann Erbschaftsteuerver-
langen. Doch deren Höhe hängt
von einigen Faktoren ab. Oft
lässt sie sich auch ganz sparen.
Aber wie? Nachfolgend einige
wichtige Fragen und Antworten
zumThema.

WAS VERBIRGT SICH HINTER
DER ERBSCHAFTSTEUER?
Erben und Vererben ist in
Deutschland keine reine Privat-
sache. Der Gesetzgeber gibt die
Regeln vor, und zwar mit dem
Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetz. Erbschaft de-
finieren Juristen als „einen Er-
werb von Todes wegen“. Wer als
gesetzlicher Erbe erbt oder per
Testament als Begünstigter ein-
gesetztwird,muss aufdas geerb-
te Vermögen grundsätzlich Erb-
schaftsteuer zahlen. Das setzt
voraus, dass der Betroffene die
Erbschaft auch annimmt. „Steu-
errechtlich spielt es keine Rolle,
ob etwas durch Erbschaft, durch
Vermächtnis, aufgrund eines
Pflichtteilsrechts oder durch
Schenkung erworben wird“, sagt
Anton Steiner, Fachanwalt für
Erbrecht inMünchen.
GIBT ES FREIBETRÄGE?
Ja. Erst wenn der Betrag eine be-
stimmte Höhe überschreitet,
sind überhaupt Steuern fällig.
„Der Steuerfreibetrag ist umso
höher, je enger die verwandt-
schaftliche Beziehung ist“, sagt
Isabel Klocke vom Bund der
Steuerzahler Deutschland. Ehe-
partner können bis zu 500000
Euro abgabefrei erben, Kinder
von jedem Elternteil 400000
Euro, Enkelvon ihrenGroßeltern
200000 Euro. Geschwistern,
Nichten, Neffen und Lebensge-
fährten steht ein Freibetrag von
20000 Euro zu.

WANN WIRD DIE
ERBSCHAFTSTEUER FÄLLIG?
Ob Erb-, Vermächtnis-, Pflicht-
teilsfall oder Schenkung: Erben
haben drei Monate ab dem To-
destag Zeit, das geerbte Vermö-
gen dem Finanzamt zu melden.
In vielen Fällen ist der Fiskus
auch schon informiert, zumBei-
spiel über das Standesamt. Liegt
das Vermögen über dem jeweili-
gen Freibetrag, fordert das Fi-
nanzamt eine Erbschaftsteuer-
erklärung. Die Steuer sei erst zu
dem imSteuerbescheid genann-
ten Termin zu zahlen, sagt der
Bonner Fachanwalt für Erb- und
Steuerrecht, Eberhard Rott.
WIE WIRD DIE HÖHE DER
STEUER ERMITTELT?
Nach Abzug des jeweiligen Frei-
betrags muss der Wert des Erbes
versteuert werden. Auch hier
gilt: Je enger dieverwandtschaft-
liche Beziehung ist, desto weni-
ger Steuern werden fällig. Am
günstigsten ist der Steuersatz in
Steuerklasse eins, zu der Eheleu-
te und eingetragene Lebenspart-
ner, Eltern, Kinder und deren di-
rekte Nachkommen zählen. Der
beträgt sieben Prozent bei einer

zu versteuernden Summe bis
75000 Euro und kann sich da-
nach auf maximal 30 Prozent
steigern.Geschwister, derenKin-
der, Schwiegerkinder und
-eltern sowie geschiedene Part-
ner gehören zur Steuerklasse
zwei. Hier liegt der niedrigste
Steuersatz bei 15 Prozent und er-
höht sich bis auf 43 Prozent. Zur
Steuerklasse drei zählen alle üb-
rigen Personen. Der niedrigste
Satz beträgt 30 Prozentund klet-
tert je nach Vermögenswert bis
auf 50 Prozent.
WIE LÄSST SICH
ERBSCHAFTSTEUER SPAREN?
„Durch Schenkungen zu Lebzei-
ten“, sagt Rott. Im Gegensatz zu
Erbschaften können bei Schen-
kungen die Steuerfreibeträge al-
le zehn Jahre aufs Neue ausge-
schöpft werden. Hat etwa eine
Mutter ihremSohn imJahr2008
einen Betrag von 400000 Euro
geschenkt, muss er keine Steu-
ern zahlen. Zehn Jahre später,
2018, kann die Mutter ihm er-
neut 400000 Euro abgabenfrei
schenken. Auch eine Adoption
oder eineHeirat kann helfen.

SABINE MEUTER (DPA)

LESERMEINUNG

DIETENBACH

Zu den verschiedenen Artikel zu
Dietenbach und derWohnungsnot
in Freiburg:

NichtdieNotgegendie
Natur ausspielen
4800Menschen sind in Frei-
burgvonWohnungslosigkeit be-
troffen oder akut bedroht. Etwa
850Obdachlose gibt es inunse-
rer Stadt.Wer hier bezahlbaren
Wohnraum sucht,möchtever-
zweifeln. Rund dieHälfte des
Einkommens geht bei den
Durchschnittsbürger*innen für
dieWohnkosten drauf. Damin-
destens 10000Wohnungen feh-
len,mutet es sehrmerkwürdig
an,wenn der Sprecher der Bür-
gerinitiative gegen die Bebau-
ung desDietenbachgeländes
den Begriff „Wohnungsnot„

scheut,wie der Teufel dasWeih-
wasser. InFreiburgsindnachAn-
gaben der Stadtverwaltung rund
5500unter 14-JährigevonKin-
derarmut betroffen. Geradezu
zynischwirkt es,wenn er hier
von„beispielsweiseFamilien,die
ein paar Quadratmetermehr

bräuchten“ spricht.Weiß er
nicht,wiewichtig für eine gute
EntwicklungvonKindernausrei-
chenderWohnraum ist? So sehr
ich das Anliegen teile,mit der
natürlichen Landschaft behut-
samumzugehenundnichtwie
Salomon einmal forderte, „auf

Teufel kommraus zu bauen“, so
sehrwehre ichmichdagegen,die
sozialeNotvonMenschengegen
die Erhaltung der Natur auszu-
spielen.Wir brauchen soziale
und ökologischeNachhaltigkeit.
Nur so könnenwir die Schöp-
fung bewahren.

GÜNTER RAUSCH, FREIBURG

S’EINLÄDELE, WHITE RABBIT

Zu den Artikeln „Heute Jubiläum,
bald Kündigung“ und „Aus für den
Hasen“ in der Ausgabe vom14. Ok-
tober:

Gestaltenwird durch
hoheMieten erstickt
HalloHerr Oberbürgermeister
Horn:Hier habenwir gleich zwei
Beispiele dafür,wievielfältiges
Gestalten in einer Stadt durch

hoheMieten ersticktwird. Sozia-
le, kulturelle Initiativen, unter-
nehmerischesHandeln, Famili-
enplanung –uns alleverbindet,
dasswir Raumbenötigen. Punkt.
Hierwartet die eigentliche Ar-
beit auf Sieund Ihr Team,Herr
Horn.White Rabbit und S'Einlä-
dele sind zwei ideale Projekte für
Ihren entschiedenen Einsatz.
Glück auf!

SUSANNE MEYER, FREIBURG

Schwer vorstellbar,
dass esweg soll
Es ist schwervorstellbar, dassdas
S’Einlädele seinen angestamm-
ten Platzverliert. Das S’Einlädele
–und auch das Perplex – haben
das Bild des Alt-Stühlingers für
viele Jahremitgeprägt. Nun,wie
heißt es so schön: „In jedemEn-
de liegt ein neuer Anfang“, und

sokannmannurwünschen,dass
bald eine zufriedenstellende Lö-
sung gefundenwird. Es ist zu
hoffen, dass demS’Einlädelemit
seinenvielenMitarbeitern, die
sich tagtäglich ehrenamtlich
undmitviel Einsatzbereitschaft
einbringen, an neuemStandort
von einem zukünftigenVermie-
termehr Entgegenkommen,Ver-
ständnisundvielleicht auch fi-
nanzielle Unterstützung zuteil
wird. Schließlichgehtes jaumei-
nen karitativen Zweck – dieHilfe
fürdieMenschen inderUkraine!

STEFANIE WALZINGER,
FREIBURG

> LESERBRIEFE könnenwir nur
abdrucken, wenn siemit vollem
Namen undmitWohnort unter-
zeichnet sind. Kürzungen behalten
wir uns vor. Sie erreichen uns unter
„Leserservice& Kontakt“ auf
www.der-sonntag.de.

NachdemTodkommtder Fiskus

Der Fiskus kann Steuer auf ein Erbe verlangen, deren Höhe von einer
Reihe von Faktoren abhängig ist. DPA

Dass das S’Einlädele seine Räumlichkeiten aufgebenmuss, missfällt
mehreren Lesern. FOTO: KUNZ

Rechtsanwalt
Tätigkeitsschwerpunkte:

Erbrecht • Testament • Patientenverfügung
Familienrecht • Arbeitsrecht

Junkermattenweg 35 Tel. 0761/4769080
79111 Freiburg Fax 0761/4769081 

Nur wenn Sie ein Testament verfassen, können Sie bestimmen, was Sie an die nächste Genera-

tion weitergeben wollen. Sie können festlegen, wer Ihre Erben werden und wer darüber hinaus 

mit einem Vermächtnis bedacht werden soll. Mit Ihrem Nachlass können Sie vieles bewirken! 

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.  

Wir halten für Sie eine Infomappe mit wertvollen Informationen bereit! 

Schicken Sie mir bitte unverbindlich die dreiteilige Informationsmappe

Bitte per E-Mail: infomappe@initiative-wertvolle-zukunft.de, Tel. 0761 2188-950, Fax -76401 od. Post: Erzdiözese Freiburg, Schoferstr. 2, 79098 Freiburg 

Wissen Sie, wer Ihre Erben sind?  

Ihre Kinder? Ihre Geschwister? Der Staat?

10689
�

Nachlass geregelt –  
Kopf frei für alles andere

Ort/Datum/Unterschrift: 
 
Vorname, Name, Anschrift, E-Mail: 
 
 

Einwilligungserklärung Datenschutz: Ich willige ein, dass mir die Erzdiözese Freiburg Informationen zum Thema „Nachlass“ pos-
talisch/per E-Mail zusendet. Ich habe das Recht auf die Berichtigung/Löschung dieser Daten und kann jederzeit ihrer Verarbei-
tung widersprechen und die erteilten Einwilligungen widerrufen. Die Erzdiözese Freiburg gibt diese Daten nicht an Dritte weiter.




